
Stadtamt Deutschlandsberg 

Steuer-Nr.:  
 
AZ.: 239-002/2007/AmM     Deutschlandsberg, im Sept. 2007 
 
Betrifft: Ganztagesschule – Ansuchen um Gewährung einer Ermäßigung – Schulj.07/08 
 
Antragsteller:  
 
Adresse:  
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2006 wurden nach angeführte Ermäßigungssätze 
für die Berechnung des Betreuungsbeitrages der Ganztagesschule für Pflichtschüler deren 
Eltern den ordentlichen Wohnsitz im Gemeindegebiet Deutschlandsberg haben, festgesetzt: 
bei einer Kopfquote  bis EUR 350,00 85 % Ermäßigung 
-„- bis EUR 430,00 60 % Ermäßigung 
-„- bis EUR 510,00 30 % Ermäßigung 
-„- über EUR 510,00 keine Ermäßigung 
Hierbei wird die Kopfquote in der Weise errechnet, indem das monatliche Bruttoeinkommen der Familie durch 
die Zahl der Familienmitglieder, also unter Einschluss der Einkommensbezieher geteilt wird; dabei werden 
Kinder dann nicht mehr zur Familie hinzugezählt, wenn sie mehr als die Kopfquote verdienen. Die 
Familienbeihilfe wird nicht mitgerechnet. 
Für die Erlangung dieser Ermäßigung ist es erforderlich, eine Lohnbestätigung vom vorangegangenen Monat 
bzw. Rentenabschnitt, Einkommensteuer- od. Einheitswertbescheid, etc., vorzulegen. 
 
Das/Die Kind(er) 

 

besucht(en) ab  an  Tagen in der Woche  
die Ganztagesschule VS DL., VS Wildbach/bzw. HS DL. 
 
Der Betreuungsbeitrag (lt. GR-BS. v. 5.7.2007) beträgt monatlich: 
f. 1 Tg. /Woche EUR 30,50 f. 4 Tg. /Woche EUR   81,40 
f. 2 Tg. /Woche EUR 40,70 f. 5 Tg. /Woche EUR 101,70 
f. 3 Tg. /Woche EUR 61,00    
 
somit für das Kind:   /pro Monat 
          für das Kind:   /pro Monat 

 
Auf Grund der o.a. Kopfquotenfestsetzung ergibt sich nun folgende Berechnung: 
Bruttoeinkommen sämtlicher einkommensbeziehender Familienmitglieder 
lt. beiliegender(en) Einkommensbestätigung(en)  EUR  
 EUR  
Gesamtfamilienbruttoeinkommen EUR  
 
Die Familie besteht aus ..........Personen (Eltern und Kinder). Dabei sind jene Kinder nicht 
mitgerechnet, deren Einkommen bereits die Höhe der Kopfquote erreicht. 
 
Gesamtfamilien- 
bruttoeinkommen  EUR  : .............Personen,  ergibt eine  

Kopfquote von EUR  
und somit einen 
Ermäßigungssatz von 

 
 

= Tarif 
 

EURO 

Dieser Prozentsatz wird bei der monatlichen Vorschreibung der Stadtgemeinde 
berücksichtigt. 
 
         ............................................
         (Unterschrift Antragsteller) 
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